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Textteil zum Bebauungsplan "Am pfarrgarten - i. Anderung,'

Rechtsgrundlage

Es gelteh:
Baugäsetzbuch (BaucB)

Baunutungsverordnuhg (BauNVO)

' Allgemeine Angaben :
sämtliche innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes bisher be-steienden planungs- und bauordnungsrechflichen Festsetzungen, sowie frühere bauoori-
zeiliche Vorschrifien werden aufgehoben. Der Bebauungsplari'n, pt"ogart;;;;'-'' l0.0g. l993wirddurchrnkaftretendesBebauungspranäs'Amprangartän. i .anJ"*ng'
aufgehoben.

Schriftliche Festsetzungen
ln Bgänzung der Planzeicheh wird folgendes festgesetzt.
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Bauplan un gsrechtliche Festsetzungen

3.1.1.3 Flächen für Sport- und Spielanlagen
siehe Planeintrao

'

Maß der baulichen Nutzung ( S 9(1) Nr.1 BauGB, g 16 BauNVO ) .

GRZ Grundflächenzaht (S 16,19 BauNVO)
laut Planeintrag ats Höchägrenze

GFZ Geschossflächenzahl (g 20 BauNVO)
laut Planeintrag als Höchstgrenze

Bäumasse BM ($15,20 BauNVO)
Iaut Planeintrag als Höchstgrenze
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3.1.2.4 Za der Vollgeschosse (S 20 BaUNVO)
l . '  ' f  Plenaintr i^

3.1.3 Bauweise ( S 22 BauNVO )
3.1.3.1 o = offene Bauweise

lm gesamten Geltungsbereich

3.1.4 Stellung der baulichen Anlage ( S I (1) Nr.2 BaucB )
Firstrichtung laut Planeintrag .-

3.1.5 .Höhe der baulichen Anlage (S16(2) BauNVO)
EFH = veöindliche Erdgeschossfußbodenhöhe in m ü.NN

? . t a

3.1.7 Nebenanlagen (S14 (1) BauNVO).

. Dem Nutzungszweck dienende Flutlichtanlagen sind für sämtliche Spielfelder zulässig.

3.1.8 Verkehrsflächen (S9(1) Nr.11 BaUGB)
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung dienen der Erschließung der angrenzen-
den Flächen. Sie sind fiirdie Benutzung durch Füßgänger und Radfahrer, als Not- und
Rettungszufahrt, sowie für den Anliefer- und Bewirtschaffungsverkehr,auszubauen.

3,1.9 Flächen für Versorgungsanlagen und Abfallentsorgung (S9(1) Nr.12 u.14 BaucB)
Flächen für Trafostation laut Planeintrag :
Stellplatz für Wertstoffcontainer laui Planeintrag

3.1.10 Flächen für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchem (S9(1)Nr.25a,b BäuGB)
Planzgebot Einzälbaum (S9 0) Nr. 25 a BauGB)
Die Einzelbaumstandorte sind mit heimischen, standortgerechten
Laubbäumen zu bepflanzen und auf Daueizu unterttalten.
z. B. Feldahom - acer campestrc

Hainbuche - caminus betulus
Sommerlinde - tilia platyphyllos

. Pflanzgebot Sträucher(Sg (l) Nr.25 a BauGB)
Hasel '. ccrylus avellana' Weinrose rosa rubiginosa

. Hartrieget comus sanguinea
Schlehe prunus spinosa _ 7

Pflanzbindung 59 (1) Nr. 25 b BauGB
Die vorhandenen Bäume und. Sträuchersind zu erfialten und bei Abgang zu ersetzen.

3.1.1 1 Landwirtschafiliche Flächen(Sg(1)Nr.1 I u.(6)BauGB)
laut Planeintrag
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Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

3.2.1 Dachgestaltung ( S 74 () LBO
3.2"1"1 Dachform

Zugqlassen sind symetrische Satteldächer. Über Nebengebäude sind auch pultdächer zu-
. gelassen, soweit diese an ein Hauptgebäude angebaut sind. Füt das schulgebäude unJ. d.eren.Nebenanlagen. sind auch pultdächer oder versetzte pultdächer zuläisig, .

Für untergeordnöte Bauteire der Mehrz^/eckhafle sind auch Frachdächer zuräiig.
. ' :

3.2.1.2 Dachneigung
für SD siehe planeintrag ;

.  fürPD 15'-20.

3.2.1.3 Dachüberstände
. Die Dächer sind trauf- und giebelständig mit einem überstand auszuführen.. Traufe 50 cm.70 cm

Ortgang 30 cm - 50 cm

3.2.1.4 Dachdeckungsmaterial :
Fürgeneigte Dächer sind nur Dachziegel oder Dachsteine in den Farben rot bis rotbraun
zulässig.

3.2.2 Abfallbehälter ( S 74 (1) Nr. 1 LBO )
Die Mülltonnenbehälter sind, soweit sie nicht im Gebäude uhtergebracht sind, mit einem ,
SichtschuU zum öffentlichen Raum zu versehen und mit Rankbipflanzungen oder Hecken

. einzugninen.

.3.2.3 Einfriedungen ( S74 (l) Nr.3 LBO )
Als- Einfriedigung gegenüber dem öfFenflichen StraßenäuÄ sind zulässig:

Häcken mit standortgerechten Gehölzen
- innerhalb eines mehneihigen Heckenstreifens verlaufender Maschendraht
- Holzzäune
- Nutzungsbedingte Einzäunungen wie Ballfangzäune und Ballrollfänger sind aus

. . Maschendraht zulässig. Sie dürfen nicht als Weöefläche genutä wärden] , 
.

3.2.4 Werbeanlagen ( S 7.4 (1) Nr. 2 LBo )
Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig und sind unterhatb der Traufhö-
he anzu_ordnen. Für jeden Betrieb ist nur eine werbeanlage zulässig. werbeanlagen mit -
grellen Farben, wechseldem oder bewegtem Licht sind unzulässig.
An den.Sportplätzen ist Bandenwerbung zulässig

3.2.5 Antennen ( S 74 (1) Nr.4 LBO )
Paraboiantennen sind farblich ihrem Hintergrund anzüpassen.

32.6 Leitungsfährung ( S I (1) Nr. j3 BaucB)
Sämtliche Niederspannungsleitungen sind unterirdisch zu verlegen.
- l
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